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 Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung der Stadtwerke in Textform zustande. Zugang zu 
den Ladepunkten erhält der Kunde/die Kundin nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des 
Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde/die Kundin 
fordert die Stadtwerke hierzu ausdrücklich auf. 

 Zugang zu den Ladepunkten 

 Der Kunde/die Kundin erhält mit Herunterladen der Smartphone-App 
„eCharge“ (nachfolgend: App) und der Registrierung in der App die Möglich-
keit, sich an den Ladepunkten zu authentifizieren und diese zur Nutzung frei-
zuschalten.  

 Der Kunde/die Kundin hat dafür Sorge zu tragen, dass die von den Stadtwer-
ken übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff unberechtigter Dritter ge-
schützt sind. Die Berechtigung des Kunden/der Kundin zur Nutzung der Zu-
gangsdaten endet mit dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.  

 Verfügbare Ladepunkte  

 Die Stadtwerke sind während der Vertragslaufzeit jederzeit berechtigt, weitere 
Ladepunkte in Betrieb zu nehmen und dem Kunden/der Kundin zugänglich zu 
machen sowie vorhandene Ladepunkte außer Betrieb zu nehmen. Ändert sich 
die regionale Verteilung der Ladepunkte der Stadtwerke dahingehend, dass 
dem Kunden/der Kundin eine Nutzung der Ladepunkte nicht mehr oder nur 
noch mit erheblichen Einschränkungen möglich ist, hat der Kunde/die Kundin 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist unter Darlegung 
der fehlenden bzw. eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit zu kündigen.  

 Sofern die Stadtwerke mit Roaming-Anbietern kooperieren, sind sie jederzeit 
berechtigt bestehende Kooperationen zu beenden und neue Kooperationen 
einzugehen. Ziffer 3.1 Satz 2 gelten entsprechend. 

 Nutzung der Ladepunkte  

 Der Kunde/die Kundin ist für die bestimmungsgemäße Nutzung der Lade-
punkte verantwortlich und führt die Ladevorgänge entsprechend der Bedie-
nungshinweise durch. Die Bedienungshinweise befinden sich an den jeweili-
gen Ladepunkten und sind über die App abrufbar.  

 Es obliegt dem Kunden/der Kundin vor jedem Ladevorgang zu prüfen, ob 
sein/ihr Elektrofahrzeug mit den technischen Voraussetzungen des jeweiligen 
Ladepunkts kompatibel ist (z. B. zweiphasiges Laden, Gleichstrom) und das 
Ladekabel keine Beschädigungen aufweist.  

 Während notwendiger Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten (z. B. zur Be-
seitigung von Störungen und Schäden) an den Ladepunkten oder für die Dauer 
einer Belegung durch andere Kund:innen besteht kein Anspruch des Kun-
den/der Kundin auf deren Nutzung. Gleiches gilt während der Durchführung 
von Maßnahmen zum Lastmanagement oder einer netzdienlichen Steuerung 
am jeweiligen Ladepunkt. Maßnahmen zum Lastmanagement oder einer netz-
dienlichen Steuerung können die Reduzierung oder Erhöhung der Leistung im 
Rahmen der Ladevorgänge sowie die (temporäre) Unterbrechung von Lade-
vorgängen umfassen.  

 Der Kunde/die Kundin informiert die Stadtwerke mittels der eCharge-App über 
Störungen und Schäden an Ladepunkten, von denen er/sie aufgrund eines La-
devorgangs Kenntnis erlangt. Eine Nutzung des betroffenen Ladepunkts darf 
in diesem Fall nicht begonnen bzw. fortgesetzt werden. Betreiben die Stadt-
werke den Ladepunkt selbst, werden sie alle notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, um Störungen und Schäden an den Ladepunkten zu beheben und Aus-
fallzeiten so gering wie möglich zu halten. Kann der Kunde/die Kundin sein/ihr 
Elektrofahrzeug nicht von einem Ladepunkt der Stadtwerke entriegeln, werden 
die Stadtwerke das Elektrofahrzeug schnellstmöglich, in der Regel innerhalb 
von vier Stunden nach Mitteilung durch den Kunden/die Kundin entriegeln. 
Dies gilt nicht, wenn die Entriegelung aus Gründen nicht erfolgen kann, die im 
Fahrzeug des Kunden/der Kundin begründet sind. Wird der Ladepunkt von ei-
nem Roamingpartner betrieben, wendet sich der Kunde/die Kundin für die Ent-
riegelung über die am Ladepunkt angegebenen Kontaktdaten unmittelbar an 
den Roamingpartner. 

 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversor-
gung sind die Stadtwerke, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von ihrer Leistungs-
pflicht an den Ladepunkten befreit.  

 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare 
Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem 
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht wer-
den kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, 
Pandemien, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich 
erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertragli-
chen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen 
nicht endgültig beseitigt sind.  

 Die Stadtwerke sind weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und so-
lange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung 
bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative un-
terbrochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden/der Kundin gegen die 
Stadtwerke bleiben für den Fall unberührt, dass die Stadtwerke an der Unter-
brechung ein Verschulden trifft. 

 Abrechnung / Zahlungsbestimmungen / Verzug / Aufrechnung / Rundung 

 Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt spätestens halbjährlich zum 30.06. 
und 31.12. in Papierform. Nach Wahl der Stadtwerke kann die Rechnungsstel-
lung nach vorheriger Ankündigung auch elektronisch erfolgen. Sämtliche 
Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung fällig und 
im Wege des Lastschriftverfahrens oder durch Überweisung zu zahlen. 

 Befindet sich der Kunde/die Kundin in Zahlungsverzug, können die Stadtwerke 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderung ergreifen. For-

dern die Stadtwerke erneut zur Zahlung auf, stellen sie dem Kunden/der 
Kundin die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 11 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden/der Kundin ist die Berechnungsgrundlage 
der Pauschale nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden/der Kundin ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesent-
lich geringer als die Höhe der Pauschale. Lassen die Stadtwerke den Betrag 
durch Beauftragung eines Inkassodienstleisters einziehen, werden dem 
Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung gestellt 

 Gegen Ansprüche der Stadtwerke kann nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht 
für Ansprüche des Kunden/der Kundin gegen die Stadtwerke aufgrund voll-
ständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung bei der 
Bereitstellung von Ladeinfrastruktur nach diesem Vertrag. 

 In den Abrechnungen wird der Verbrauch in Kilowattstunden kaufmännisch 
auf zwei Nachkommstellen gerundet. 

 Preise und Preisanpassung 

 Für die Nutzung der Ladepunkte zahlt der Kunde/die Kundin den Preis ge-
mäß der Anlage Preisblatt. Der Preis wird kalkuliert auf Grundlage der Kos-
ten, die für die Nutzung der Ladepunkte durch alle Kund:innen in diesem 
Tarif anfallen. Der Preis für die Nutzung der Ladepunkte enthält die Kosten 
für den Betrieb der Ladepunkte, für Energiebeschaffung und Vertrieb inkl. 
Netzentgelten und netzbezogenen Umlagen sowie Roamingkosten.  

 Die Stadtwerke sind verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 nach billigem Er-
messen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). An-
lass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung, der in 
Ziffer 6.1 genannten Kosten. Die Stadtwerke überwachen fortlaufend die 
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist 
auf die Veränderung der Kosten seit der jeweils vorhergehenden Preisan-
passung nach dieser Ziffer bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach 
dieser Ziffer erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplan-
ten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostenstei-
gerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig 
zu saldieren. Die Stadtwerke sind verpflichtet, bei der Ausübung ihres billi-
gen Ermessens Kostensenkungen nach den gleichen Maßstäben zu berück-
sichtigen wie Kostenerhöhungen, sodass Kostensenkungen nicht nach für 
den Kunden/die Kundin ungünstigen Maßstäben Rechnung getragen wer-
den als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde/die Kun-
din hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Er-
messens der Stadtwerke gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der 
Preise sind nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur 
wirksam, wenn die Stadtwerke dem Kunden/der Kundin die Änderungen 
spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-
teilt. In diesem Fall hat der Kunde/die Kundin das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde/die Kundin von den 
Stadtwerken in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

 Deaktivierung der Zugangsberechtigung des Kunden/der Kundin / 
Fristlose Kündigung 

 Bei Zahlungsverzug des Kunden/der Kundin in nicht unwesentlicher Höhe 
sind die Stadtwerke berechtigt, dem Kunden/der Kundin den Zugang zu den 
Ladepunkten durch Deaktivierung der Zugangsberechtigung zu entziehen. 
Dem Kunden/der Kundin wird der Entzug der Zugangsberechtigung mindes-
tens zwei Wochen vorab in Verbindung mit einer Aufforderung zur Zahlung 
des offenen Betrags angedroht. Erfolgt eine Deaktivierung, wird die Zu-
gangsberechtigung nach Ausgleich der offenen Forderung unverzüglich wie-
der aktiviert.  

 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekün-
digt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere im Fall eines wiederholten Zahlungsverzuges in nicht unwe-
sentlicher Höhe vor, wenn der Kunde/die Kundin seiner/ihrer Zahlungspflicht 
nicht innerhalb einer Woche nach Zugang einer Zahlungsaufforderung mit 
Kündigungsandrohung nachkommt.  

 Haftung 

 Die Stadtwerke haften bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. 
bei Nichterfüllung der Leistungspflicht oder ungenauer oder verspäteter Ab-
rechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Zif-
fern bis 8.2 bis 8.6. 

 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-
keiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegen-
über dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner/die Vertragspartnerin regel-
mäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf 
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den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögli-
che Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen 
müssen. 

 Die Stadtwerke haften dem Kunden/der Kundin gegenüber nicht für Schäden 
am Fahrzeug des Kunden, die dem Kunden/der Kundin dadurch entstehen, 
dass die Ladepunkte entgegen der Bedienungsanleitung an den Ladepunkten 
oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt werden. 

 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 Übertragung des Vertrags 

Die Stadtwerke sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamt-
heit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu über-
tragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden/der Kundin spätestens sechs 
Wochen vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzutei-
len. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde/die Kundin das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung 
zu kündigen. Hierauf wird der Kunde/die Kundin von den Stadtwerken in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB 
sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des 
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

 Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält der 
Kunde/die Kundin in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ der 
Stadtwerke. 

 Kostenpauschalen 

netto / brutto 

 Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 5.2) € 0,90 / - 

  

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich fest-
gelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, be-
steht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 

 Streitbeilegungsverfahren 

 Die Stadtwerke Bielefeld GmbH (Unternehmen) erklärt sich bereit, hinsichtlich 
von Streitigkeiten zu Rechten und Pflichten aus dem Vertrag oder über das 
Bestehen des Vertrags an der alternativen Streitbeilegung mit Verbrauchern 
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.  

Hiernach ist der Kunde, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, berechtigt, die 
Verbraucherschlichtungsstelle i. S. d. VSBG zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn er zuvor seine Beschwerde an die Stadt-
werke gerichtet hat. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke 
Bielefeld GmbH, Postfach 10 26 92, 33526 Bielefeld, telefonisch unter: 0521 
51-1188 oder per E-Mail an: lobundtadel@stadtwerke-bielefeld.de. 

Die Kontaktdaten der zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle sind: Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger 
Straße 8, 77694 Kehl, Telefon: 07851/7957940, www.verbraucher-schlich-
ter.de, 
E-Mail: mail@universalschlichtungsstelle.de. 

Sind seit der Geltendmachung des streitigen Anspruchs gegenüber dem Un-
ternehmen nicht mehr als zwei Monate vergangen und hat das Unternehmen 
den streitigen Anspruch in dieser Zeit weder anerkannt noch abgelehnt, so 
kann das Unternehmen das Schlichtungsverfahren für die Restdauer der 
zwei Monate aussetzen lassen. Der Antrag bei der Verbraucherschlichtungs-
stelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfah-
ren zu beantragen, bleibt unberührt.  

 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Platt-
form der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung 
einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-
Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Ver-
braucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die On-
line-Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen wer-
den: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uns erreichen Sie zudem unter 
folgender E-Mail-Adresse: Kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de 

 Änderungen des Vertrags 

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmen-
bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. LSV, BGB, EnWG, MsbG, 
MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Be-
schlüsse der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rah-
menbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzge-
bungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die die Stadtwerke nicht ver-
anlasst und auf die sie auch keinen Einfluss haben, in nicht unbedeutendem Maße 
gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen 
Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durch-
führung des Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung eine Klausel 
für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen 
sind. In solchen Fällen sind die Stadtwerke verpflichtet, den Vertrag – mit Ausnahme 
der Preise – unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wie-
derherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzli-
cher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer sind 
nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn die Stadt-
werke dem Kunden/der Kundin die Anpassung spätestens einen Monat vor dem ge-
planten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde/die Kundin 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde/die 
Kundin von den Stadtwerken in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

 Schlussbestimmungen  

 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. An 
die Stelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt die ge-
setzliche Bestimmung.  

Stand: November 2024



 

Seite 3 

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht unter anderem Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von 
Verträgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienst-
leistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend „sonstige Betroffene“), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. Gerne möch-
ten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre 
Rechte aus der DSGVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, die keinen Personenbezug (siehe oben) 
aufweisen. 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezoge-
nen Daten verantwortlich und an wen kann ich mich 
bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz (z. B. DSGVO) für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten ist: 

Stadtwerke Bielefeld GmbH 
Schildescher Straße 16 
33611 Bielefeld 
E-Mail: info@stadtwerke-bielefeld.de 
Telefon: 05 21/ 51 90 
www.stadtwerke-bielefeld.de 

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter daten-
schutz@stadtwerke-bielefeld.de, unter der Telefonnummer 
05 21/ 51 46 00 oder unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz 
„Der Datenschutzbeauftragte“ gerne zur Verfügung. 

 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden 
verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

2.2. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezoge-
ner Daten: 

Daten unseres Kunden: 
 Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, 

Telefon, E-Mail, ggf. Geburtsdatum, ggf. Firma, gegebe-
nenfalls Registergericht und -nummer, ggf. Vertragskonto-
nummer) 

 Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) 
 Verbrauchsdaten  
 Daten zum Zahlungsverhalten 
 Erhebung von Infrastrukturdaten, z.B. Hausverkabelung 

Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienst-
leister oder Erfüllungsgehilfen unseres Kunden): 
 Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Ad-

resse, Telefonnummer) und 
 Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Lei-

ter Vertrieb) 

2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgen-
den Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbei-
tet: 

 Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsverhält-
nisses mit unserem Kunden und der diesbezüglichen 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Er-
füllung rechtlicher Verpflichtungen sowie wegen handels- 
oder steuerrechtlicher Vorgaben auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur 
Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse 
liegen, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO. 

 Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertragsver-
hältnisses mit unserem Kunden und der diesbezüglichen 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da die Erfüllung des Ver-
tragsverhältnisses mit unserem Kunden und die diesbe-
zügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen so-
wohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres 
Kunden darstellt. 

 Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Di-
rektwerbung und Marktforschung betreffend unseren Kun-
den auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da Di-
rektwerbung und Marktforschung unsere berechtigten In-
teressen darstellen. 

 Daten unseres privaten Kunden (keine Gewerbetreiben-
den) gegebenenfalls auch zur Telefonwerbung auf Grund-
lage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DSGVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kön-
nen Sie jederzeit uns gegenüber (Kontaktdaten unter 1.) 
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zu-
kunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung. 

 Daten unseres privaten Kunden sofern uns eine ausdrück-
liche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO vor-
liegt: 
o Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
o Kontaktaufnahme zu Werbezwecken 
o Datenauswertungen und -analysen gemäß Art. 4 Abs. 

4 DSGVO 
o Weitergabe von Daten innerhalb der Unternehmens-

gruppe der Stadtwerke Bielefeld (moBiel GmbH, BITel 
Gesellschaft für Telekommunikation mbH, BBF – 
Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH), insbesondere 
zu Werbezwecken sowie zur Auswertung und Analyse 
gemäß Art. 4 Abs. 4 DSGVO 

 Wir behalten uns vor, Daten unseres Kunden zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln, da die Er-
mittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimie-
rung von Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse dar-
stellt. 
o In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei 

Creditreform Bielefeld Riegel & Unger KG, Sunder-
weg 3, 33649 Bielefeld oder einer anderen anerkann-
ten Auskunftei zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit per-
sonenbezogene Daten zur Identifikation unseres Kun-
den (Name, Anschrift und Geburtsdatum) übermittelt 

o Nähere Informationen zur Datenverarbeitung bei Cre-
ditreform erhalten Sie online unter www.creditre-
form.de/bielefeld/datenschutz“. 

 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen 
Daten gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten erfolgt – soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwe-
cke jeweils erforderlich – ausschließlich gegenüber folgenden 
Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  
 Netzbetreiber 
 Unternehmen der Unternehmensgruppe der Stadtwerke 

Bielefeld (moBiel GmbH, BITel Gesellschaft für Telekom-
munikation mbH, BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH, Bielefelder Netz GmbH, Interargem GmbH, MVA 
Bielefeld-Herford GmbH, Enertec Hameln GmbH) sowie 
die Stadt Bielefeld 

 Auskunfteien 
 Abrechnungsdienstleister oder Kreditinstitute 
 kooperierende Dienstleister, z.B. bei Kombiprodukten 
 IT-Dienstleister 
 Vorleistungsunternehmen oder sonstige Dienstleister  

(z. B. Handwerksunternehmen) 
 Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte 
 andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit 

hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung 
besteht.  
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Sofern wir uns bei der Erfüllung der unter 2. genannten Zwecke 
externen Dienstleistern bedienen und diese als Auftragsverarbei-
ter i.S.d. Art. 28 DSGVO gelten, sind diese durch uns zum sorg-
fältigen Umgang mit Ihren Daten verpflichtet worden.  

 

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen 
Daten an oder in Drittländer? 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten unseres Kun-
den in ein Drittland, welches nicht unter den Geltungsbereich der 
DSGVO fällt, erfolgt durch uns grundsätzlich nicht. Sollte, in Ein-
zelfällen, eine solche Übermittlung dennoch erfolgen, geschieht 
dies nur, sofern für die entsprechenden Länder ein Angemessen-
heitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt oder so-
fern die Unternehmen im Drittland uns den Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch geeignete und angemessene Maß-
nahmen (z.B. Standarddatenschutzklauseln) zugesichert haben. 

 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen 
Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten 
Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht 
(§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis zum 
Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Direktwer-
bung und der Marktforschung werden Ihre personenbezogenen 
Daten solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches 
Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach 
Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, 
längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Ver-
tragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung widersprechen oder eine 
hierfür erteilte Einwilligung widerrufen. 
 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hin-
sichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

 Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), 

 Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden ge-
speicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie un-
richtig sind (Art. 16 DSGVO), 

 Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig 
ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speiche-
rung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine er-
teilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter perso-
nenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 
DSGVO), 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine 
der in Art. 18 Abs. 1 DSGVO genannten Voraussetzun-
gen gegeben ist (Art. 18 DSGVO), 

 Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 
DSGVO), 

 Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei 
der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund 
der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 77 DSGVO). 

 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für ei-
nen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine 
Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 
und welche möglichen Folgen hätte die Nichtbereit-
stellung? 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses hat unser Kunde uns die-
jenigen personenbezogenen Daten (vgl. unter 2.) bereitzustellen, 
die für den Abschluss und die Durchführung des Vertragsverhält-
nisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 

Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der Natur der Sache 
nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Er-
füllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser Kunde ein-
vernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten 
sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zustän-
digen Mitarbeitern – bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren 
Dritten – kann das Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht ab-
geschlossen bzw. erfüllt werden.  
 

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses fin-
det keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. In manchen 
Fällen verarbeiten wir jedoch die Daten unseres Kunden, um be-
stimmte persönliche Aspekte (insb. persönliche Vorlieben und In-
teressen) zu bewerten. Diese Verarbeitung gilt als Profiling ge-
mäß Art. 4 Nr. 4 DSGVO. Hierbei verknüpfen wir die Daten un-
seres Kunden, die wir rechtmäßig erhalten haben und werten 
diese aus. Diese Datenverarbeitung nehmen wir insbesondere 
vor, um die Kommunikation als auch Beratung unseres Kunden 
bestmöglich durchführen zu können. Ebenso soll eine individu-
elle sowie passgenaue Werbeansprache ermöglicht werden. 

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder 
von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Da-
ten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grund-
büchern, Handelsregistern und dem Internet, zulässigerweise 
gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene 
Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb un-
seres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten. 
 

Widerspruchsrecht 

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen wi-
dersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten 
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die 
Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verar-
beiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht 
zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Ver-
tragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. e) DSGVO liegt, oder auf ein berechtigtes Inte-
resse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützen, können Sie 
uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe wi-
dersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten im 
Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 
löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. 

Der Widerspruch ist an 
Stadtwerke Bielefeld GmbH, Kundenservice 
Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld 
Telefon: 05 21/ 51 90, Telefax: 05 21/ 51 47 18 
kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de 
zu richten. 

 


